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Der Rat der Stadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung vom 
05.08.2002: 
 
Die Unterzeichner beschließen, weil es sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit 
handelt, gem. § 60 Absatz 1 GO NW: 
Bei der Haushaltsstelle 1.630.9546.7 - 37, Ausbau Fludersbachstraße, Baukosten - 
wird eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 650.000 € 
überplanmäßig gemäß § 84 Abs. 1 GO i. V. m. § 81 Abs. 1 GO bereitgestellt.  
Die Deckung erfolgt durch die Nichtinanspruchnahme der VE bei der Haushaltsstelle 
1.631.9544.5 75 Busbereitstellungsplatz Siegen, Baukosten -. 
 
Die durch diese VE sowie die gegenüber der bisherigen Veranschlagung entstehenden 
Mehrkosten (zusätzlicher Stadtanteil) in 2003 und 2004 werden bei der Fortschreibung 
des Investitionsprogramms 2002 – 2006 eingeplant. 
 




